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Erstausbildung von Erwachsenen: Eine Investition, die sich lohnt 

Wird einer erwachsenen Person eine Erstausbildung ermöglicht, können in der Folge beträchtliche gesellschaftliche Kosten eingespart werden. Die Zahlen der vorgestellten Studie zeigen: Der Staat und die Sozialversicherungen müssen im Sinn einer präventiven Sozialpolitik ein Interesse haben, stärker in die Erstausbildung von Erwachsenen zu investieren. Die Kantone, aber auch die Arbeitslosenversicherung müssen dabei die neuen Verfahren zur Validierung von Bildungsleistungen konsequent nutzen.
Matthias Kuert Killer, Leiter Sozialpolitik, Travail.Suisse

Arbeit in der Dienstleistungsgesellschaft ist wissensintensiv. Wer heute keine Ausbildung vorzuweisen hat, steht auf dem Arbeitsmarkt mit schlechten Karten da. Arbeit zu tiefen Löhnen, häufig unter der Armutsgrenze, die Abhängigkeit von unseren sozialen Sicherungssystemen sowie häufige gesundheitliche Probleme sind die Folgen für die Betroffenen. Unter diesen prekären Umständen ein autonomes Leben zu führen, wird zunehmend verunmöglicht. Das sind gewissermassen die „Kosten“, welche für die betroffenen Menschen selbst anfallen. Die Studie des Büro BASS betont jetzt zusätzlich die andere Seite der Ausbildungslosigkeit: Eine fehlende Ausbildung verursacht darüber hinaus für uns alle durchschnittlich Kosten in der Höhe von rund 10'000 Franken jährlich. 
Nachholbildung als öffentliche Investition betrachten
Anders gesagt: Pro erwachsener Person, der das Nachholen einer Erstausbildung ermöglicht wird, kann die Gesellschaft in den folgenden Jahren durchschnittlich 10'000 Franken pro Jahr sparen. Die Studie macht deutlich: Bildungspolitik ist die beste Sozialpolitik. Deshalb ist bei der öffentlichen Hand ein grundlegender Perspektivenwechsel nötig. Sie hat ein starkes Eigeninteresse daran, neben möglichst vielen Jugendlichen auch möglichst vielen Erwachsenen das Nachholen einer Erstausbildung zu ermöglichen. Sie muss heute diesbezüglich klar grössere Investitionen tätigen, um spätere Kosten zu verhindern. Dabei lohnt es sich für die Gesellschaft wegen des enormen Sparpotenzials auch, „gestandene Arbeitnehmende“ nachzuqualifizieren. Holt ein 45-jähriger eine Erstausbildung nach, fallen bis zu seiner Pensionierung Einsparungen von rund 200'000 Franken an. Ein Grossteil dieses Betrags steht also bei einer kühlen Kosten-Nutzen Betrachtung als Investition heute zur Verfügung.
Neue Möglichkeiten durch Validierung von Bildungsleistungen 
Der Ansatz der Validierung von Bildungsleistungen bietet für Betroffene, aber auch für Wirtschaft und Gesellschaft in dieser Hinsicht neue Möglichkeiten. Gemäss dem neuen Berufsbildungsgesetz sollen Erwachsene den Zugang zu einem Berufsabschluss auch dann erhalten, wenn sie nicht eine vollständige Lehre durchlaufen. Für einen Berufstitel massgebend sind die Handlungskompetenzen. Es spielt keine Rolle, auf welche Weise eine Person diese erlangt hat. In einem klar festgelegten Verfahren mit Experten können Erwachsene künftig zeigen, dass sie die für den Abschluss einer beruflichen Bildung geforderten Kompetenzen besitzen. Bei Lücken werden die fehlenden Kompetenzen in spezifischen Ausbildungsmodulen erarbeitet und geprüft.  Damit erhalten Erwachsene ohne Erstausbildung die Möglichkeit, ihre durch mehrjährige Arbeitserfahrung in einem Berufsfeld erworbenen Kompetenzen anrechnen zu lassen und so erleichtert zu einem Berufsabschluss zu kommen.
Kantone müssen Validierung von Bildungsleistungen bezahlen
Es liegt jetzt an den Kantonen, die Verfahren zur Validierung von Bildungsleistungen in den nächsten Jahren konsequent umzusetzen. Dazu gehört auch, dass Personen ohne Erstausbildung das Verfahren inklusive entsprechende Nachholmodule kostenlos nutzen können. Nur wenn der auf diesem Weg erleichterte nachträgliche Lehrabschluss für die Beteiligten kostenlos ist, können ausbildungslose Personen niederschwellig zu einem Abschluss geführt werden. Die vorliegende Studie zeigt, dass die Kantone gute Gründe haben, die Kosten für das ganze Verfahren zu übernehmen. Mit jedem gelungenen Erstabschluss eines Erwachsenen spart der Kanton jährlich beträchtliche Kosten. 
Erstausbildung vor Integration in der Arbeitslosenversicherung 

Auch in der Arbeitslosenversicherung (ALV) muss ein Umdenken stattfinden. Arbeitslose Personen ohne Erstausbildung sollen in erster Priorität einen Abschluss nachholen können. Ausbildungszuschüsse in der ALV, welche heute eigentlich einen Erstabschluss ermöglichen sollten, werden auf Grund der strengen Voraussetzungen nur wenig nachgefragt und bewilligt. Da bei Bezug der Ausbildungszuschüsse das Arbeitslosentaggeld wegfällt, sind die Zuschüsse für die Betroffenen auch finanziell nicht interessant.  Soll eine Erstausbildung in der Arbeitslosenversicherung gelingen, müssen hier ebenfalls die Möglichkeiten durch die Validierung von Bildungsleistungen konsequent integriert werden. Während der Dauer des Validierungsverfahrens soll die arbeitslose Person von der Pflicht nach Arbeitssuche befreit werden und das reguläre Taggeld erhalten. Besucht die Person im Rahmen der Validierung zudem auch nach der Arbeitslosigkeit noch Nachholmodule und kann deshalb nur Teilzeit erwerbstätig sein, soll der Lohnausfall ebenfalls von der Arbeitslosenversicherung getragen werden. Denn auch hier gilt: Langfristig rechnet es sich auch für die Sozialversicherungen, in die Ausbildung zu investieren. 
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Rechenbeispiel: Wird einer 40-jährigen Person durch die ALV eine Erstausbildung via Validierung von Bildungsleistungen ermöglicht, spart die öffentliche Hand bis zu deren Pensionierung durchschnittlich 250‘000 Franken. Absolviert diese Person während eines Jahres in der Arbeitslosigkeit ein Validierungsverfahren, wird dafür von der Stellensuche befreit und erhält in dieser Zeit bei einem versicherten monatlichen Verdienst von 5000 Franken Taggelder, entstehen für die ALV Kosten in der Höhe von rund 48'000 Franken (bei 80 Prozent des versicherten Verdienstes: 12 mal 4000 Franken). Muss diese Person danach auf Grund des Validierungsverfahrens noch während zweier Jahre einen Tag pro Woche Nachholkurse besuchen, arbeitet während dieser Zeit zu 80 Prozent und erhält den Einkommensausfall von 20 Prozent von der ALV vergütet, entstehen bei einem 100-Prozent Einkommen von wiederum 5000 Franken nochmals Kosten von 24'000 Franken (20 Prozent des Monatslohnes von 5000 Franken während 24 Monaten). Somit ergeben sich insgesamt Kosten der ALV von 72'000 Franken. Diesen stehen Einsparungen von 250‘000 Franken gegenüber.
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